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3      SO FINDEN SIE DIE ZOLLTARIFNUMMER FÜR TEILE & ZUBEHÖR

Schritt 1: Handelt es sich um ein Teil/Zubehör im Sinne des Zolltarifs? Ja Nein

Teil/Zubehör: Erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für eine bestimmte Haupt-
ware

	Þ Hauptware ist die nächst höhere Ware im Zolltarif (z. B. Teil für Elektromotor eines Staubsaugers > 
Hauptware ist der Elektromotor Pos. 8501, nicht der Staubsauger Pos. 8508).

	Þ Sowohl ein Teil als auch ein Zubehör muss erkennbar (für Fachleute) ausschließlich oder hauptsäch-
lich für eine bestimmte Hauptware sein.

	Þ Tatsächliche Verwendung ist nebensächlich; sollte speziell entwickelt/hergestellt und nur mit Haupt-
ware X verwendbar sein; universell verwendbare Teile/Zubehör sind nie zolltarifrechtliche Teile/Zube-
hör (Einreihung als eigenständige Ware).

 

Teil: Erforderlich für die Funktionsfähigkeit der Hauptware und wird Bestandteil

	Þ Funktionsfähigkeit der vollständigen und fertigen Hauptware bedeutet, dass z. B. auch Gehäuseteile 
als erforderlich gelten können, selbst wenn die Ware an sich auch ohne Gehäuse funktioniert (etwa 
durch technische Normen vorgegebener Schutz vor Staub/Schmutz).

	Þ Wird Bestandteil der Hauptware bedeutet, das Teil verliert seine Eigenständigkeit.

 

Zubehör: Ergänzt die Funktionsfähigkeit der Hauptware und wird nicht Bestandteil

	Þ Erleichtert oder erweitert die Verwendung der vollständigen und fertigen Hauptware.
	Þ „Wird nicht Bestandteil der Hauptware“ bedeutet, das Zubehör behält seine Eigenständigkeit – kann 

aber trotzdem fest eingebaut werden.

 

Schritt 2: Einreihung des zolltarifrechtlichen Teils/Zubehörs nach AV 1

Gibt es eine Anmerkung zum Abschnitt oder Kapitel mit einer Einreihungsanweisung für 
Teile/Zubehör?

	Þ Einreihung laut der Anmerkung, z. B. Anmerkung 2 zu Abschnitt XVI, Anmerkung 2 zu Kapitel 90.

Gibt es einen Positionswortlaut für „Teile“/„Zubehör“ zu dieser Hauptware?

	Þ „Teile“/„Zubehör“ im Wortlaut der Position der Hauptware (z. B. Pos. 4416 Fässer ... und Teile davon, aus 
Holz).

	Þ „Teile“/„Zubehör“ im Wortlaut einer eigenen Position (z. B. Pos. 6603 Teile, Ausstattungen und Zubehör 
für Waren der Positionen 6601 und 6602).

Wann müssen Sie Teile und Zubehör als eigenständige Ware einreihen?

	Þ Wenn es sich zolltarifrechtlich nicht um ein Teil/Zubehör handelt (Schritt 1).
	Þ Wenn es weder eine Anmerkung noch einen passenden Wortlaut mit „Teile“/„Zubehör“ gibt (Schritt 2).

 


